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Haus- und Gartenordnung vom 01.07.2012 

Zusatzblatt 

Gartenordnung 
Planschbecken: 

- Planschbecken sind bis zu einem Durchmesser von 120 cm erlaubt. 

- Die Wassertiefe darf maximal 30 cm betragen. 

- Das gefüllte Becken darf in keinem Moment unbeaufsichtigt  
stehen gelassen werden (Haftungs- und Versicherungsbestimmungen). 

- Das Planschbecken muss abends immer weggeräumt werden. 

- Wer Planschbecken aufstellt, ist selber dafür verantwortlich und haftet bei Unfällen 
persönlich. 

Wenn diese Vorschriften nicht eingehalten werden, wird der Vorstand  ein generelles 
Verbot der Planschbecken veranlassen. 
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